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NISSES 90/DIE GRÜNEN – Zurufe von der
FDP: Sehr richtig!)

Dazu fehlen angemessene Worte Ihrerseits. Vielleicht,
Herr Gysi, ringen Sie sich in Ihrer jetzt folgenden Rede
dazu durch.

(Zuruf der Abg. Dr. Martina Bunge [DIE 
LINKE])

Stattdessen erinnert Frau Bunge im Dezember bei der
letzten Debatte und auch heute wieder per Zwischenruf
an die 30 Mark Miete für eine DDR-Zweiraumwohnung.
Frau Bunge, man muss doch sehen, wie das damals in
Leipzig war!

(Maria Michalk [CDU/CSU], an die Abg.
Dr. Martina Bunge [DIE LINKE] gewandt:
Gucken Sie sich das mal an!)

Da sind Wohnungen „freigewohnt“ worden – das Wort
kennt man in den alten Bundesländern gar nicht. Das
heißt, man ist aus der nassen Dachgeschosswohnung
eine Etage tiefer gezogen, weil es da gerade noch tro-
cken war. So war das doch damals!

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU – 
Zurufe von der LINKEN)

Wie war denn die Versorgung mit Obst und Gemüse für
Rentner? Wie war es denn, wenn man freitags um
18 Uhr im HO-Laden noch ein viertel Pfund Bauch-
fleisch haben wollte? Das war damals einfach nicht ver-
fügbar.

(Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: Das 
ist ja auch ungesund!)

Das sind die Unterschiede im Vergleich zu heute. Heute
können sich Rentner auch in den neuen Bundesländern
all das leisten.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Und wo Sie sich schon so viel Mühe gemacht haben,
Herr Gysi, für alle Gruppen, die Ihnen eingefallen sind,
Anträge zu schreiben: Wo ist Ihr Antrag, das DDR-Un-
recht an den Flüchtlingen, sofern sie ihre Flucht überlebt
haben, wiedergutzumachen? Da ist Fehlanzeige bei Ih-
nen, und das ist nicht in Ordnung!

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU sowie
bei Abgeordneten der SPD und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Stattdessen brandmarken Sie das Rentenrecht als „Ren-
tenstrafrecht“, weil es Privilegien für SED- und Stasi-
bonzen beschränkt. Was ist denn das für ein Weltbild,
das hinter Ihren Anträgen steht, meine Damen und Her-
ren?

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU sowie
bei Abgeordneten der SPD – Zurufe von der
LINKEN)

Wir bleiben bei unserem Vorschlag zum Nachversi-
cherungsangebot. Wir glauben, dass eine Nachversiche-
rung auf freiwilligem Weg die richtige Lösung ist. Sie
bietet die Chance, nicht in das SGB VI übertragene oder
aus anderen Gründen ausgeschlossene Rentenansprüche

geltend zu machen. Ich wiederhole: Die Höhe der Bei-
tragsentrichtung ist an dem auszurichten, was zu DDR-
Zeiten zur Erlangung eines vergleichbaren Anspruchs
hätte aufgewendet werden müssen. Diese Lösung ver-
meidet Willkür und erreicht größtmögliche Gerechtig-
keit.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Weil das auch in anderen Redebeiträgen betont
wurde, will ich zum Schluss sagen: Neben den heute hier
vorliegenden Fragen sehe ich auch die Angleichung des
Rentenrechts Ost an das Rentenrecht West als eine große
Herausforderung an. In dem Koalitionsvertrag ist dies
für diese Wahlperiode zugesichert. Deswegen machen
wir uns in diesem Jahr ernsthaft an die Arbeit.

(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Wann kommt das?)

– Herr Strengmann-Kuhn, Sie wissen: Im letzten Jahr
waren wir sehr damit beschäftigt, Baustellen aus der rot-
grünen Ära abzubauen: durch die Jobcenterreform,
durch die Reform in Bezug auf die Hartz-IV-Regelsätze.
Das haben wir in dieser Woche abgeschlossen. Jetzt ge-
hen wir an neue Baustellen heran. Das werden wir tun,
und zwar gerne, und wir hoffen auf Ihre Mitarbeit.

Einstweilen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksam-
keit. Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU –
Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: Wieder
falsche Versprechen!)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat jetzt der Kollege Dr. Gregor Gysi von

der Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir müs-

sen uns erst einmal darüber verständigen, worüber wir
hier reden und um welche Anträge es geht.

(Dr. Dagmar Enkelmann [DIE LINKE]: 
Richtig!)

Sie haben hinsichtlich der Flüchtlinge ja völlig recht.
Wir haben auch mit ihnen gesprochen. Sie wollen gerne,
dass alle drei Oppositionsfraktionen gemeinsam einen
Antrag für sie stellen, um nicht in irgendeiner Form ver-
einnahmt zu werden.

In Bezug auf die Verfolgten in der DDR haben Sie
auch recht. Wir haben aber immer weiter gehende An-
träge gestellt, als Sie je beschlossen haben – gerade für
die Verfolgten in der DDR. Das ist die Wahrheit, die Sie
nicht zur Kenntnis nehmen wollen.

(Beifall bei der LINKEN – Manfred Grund
[CDU/CSU]: Erst einsperren und dann von
uns entschädigen lassen!)

Ferner versuchen Sie auf eine polemische Art und
Weise, gegen die Rentnerinnen und Rentner aus dem Os-



10454 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 93. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 24. Februar 2011

Peter Weiß (Emmendingen)

(A) (C)

(D)(B)

Hätten wir diese Rentenüberleitung nicht vorgenommen,
dann würde heute der größte Teil der Rentnerinnen und
Rentner im Osten Deutschlands in Armut leben. Das ist
die Wahrheit. Vor diesem Schicksal haben wir sie mit der
Rentenüberleitung bewahrt.

In diesem Zusammenhang möchte ich einen kurzen
Blick in die Vergangenheit werfen:

(Dr. Martina Bunge [DIE LINKE]: Das hat 
Herr Rehberg schon gemacht!)

Gerade einmal 30 bis 40 Prozent des durchschnittlichen
Arbeitseinkommens wurden in der ehemaligen DDR als
Rente ausgezahlt. Wenn wir dieses System beibehalten
hätten, könnte die Mehrheit dieser Rentnerinnen und
Rentner nicht von dem Geld existieren. Sie würden in
Altersarmut leben.

(Maria Michalk [CDU/CSU]: Und eine 
Grundsicherung gab es nicht!)

Mit der Rentenüberleitung haben wir dafür gesorgt, dass
die Rentnerinnen und Rentner in der ehemaligen DDR
im ersten Jahr der Wiedervereinigung rund 35 Prozent
einer Westrente erhielten; das war schon wesentlich
mehr als das, was ihnen in der DDR ausgezahlt worden
wäre. Mittlerweile haben wir für die Rentnerinnen und
Rentner in den neuen Bundesländern ein Rentenniveau
in Höhe von 89 Prozent einer Westrente erreicht.

Die Rentenüberleitung hat für eine Sicherheit im Al-
ter gesorgt, die sich viele Rentnerinnen und Rentner so-
wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu DDR-Zei-
ten überhaupt nicht hätten vorstellen können. Es ist
deshalb gegenüber der großartigen Solidarleistung, die
im Wesentlichen von den Beitragszahlerinnen und Bei-
tragszahlern erbracht wird, ungerecht, dass die Linke
jetzt verschiedene Sondersysteme aus alten DDR-Zeiten
wieder öffnen will.

Ich persönlich verstehe, dass sich diejenigen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, denen in der ehemali-
gen DDR in Form eines Sondersystems eine Leistungs-
zusage gemacht worden ist, ungerecht behandelt fühlen,
weil sie aus diesem Sondersystem jetzt keine Leistung
erhalten. Aus Sicht dieser Menschen ist damit eine
Rechtsposition aufgegeben worden, die sie vermeintlich
hatten. Unser gesamtdeutsches Rentensystem kennt aber
aus guten Gründen keine Sonderregelungen. Unsere
Rente ist lohn- und beitragsbezogen, und das gilt für alle
Personengruppen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Damit ist unser Rentensystem ein Rentensystem, das
Gleiches gleich behandelt. Es ist insofern gerecht, weil
nicht danach unterschieden wird, in welchem Beruf ein
Arbeitnehmer beschäftigt war. Die Lohn- und Beitrags-
bezogenheit der Rentenversicherung ist die Grundlage
der Solidarität und der Gerechtigkeit in unserem gesamt-
deutschen Rentensystem.

(Dr. Martina Bunge [DIE LINKE]: Aber zwi-
schen Ost und West ist es doch etwas Unter-
schiedliches! Das haben Sie nicht begriffen!)

In der Anhörung hat der Vertreter des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes ausdrücklich auf einen Punkt hinge-
wiesen, der auch schon angesprochen worden ist. Die
Frage, ob ein Bürger der ehemaligen DDR die aus einem
Sonderversorgungssystem zugesagte Leistung je einge-
löst bekommen hätte, wird von den Linken klugerweise
gar nicht beantwortet. Es ist offenkundig, dass eine
bankrotte DDR den betreffenden Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern die zugesagten Leistungen nie und
nimmer als Rente hätte auszahlen können.

(Beifall bei der CDU/CSU – Dr. Gesine
Lötzsch [DIE LINKE]: Sie müssen einfach
mal zur Kenntnis nehmen, dass es die DDR
nicht mehr gibt! Darum geht Ihre Argumenta-
tion völlig an der Sache vorbei! – Gegenruf des
Abg. Manfred Grund [CDU/CSU]: Warum ha-
ben Sie die gute DDR denn nicht verteidigt? –
Gegenruf der Abg. Dr. Gesine Lötzsch [DIE
LINKE]: Sie reden völlig an der Sache vor-
bei!)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir, die Ko-
alition aus CDU/CSU und FDP, wollen ein gesamtdeut-
sches einheitliches Rentensystem. Im Gegensatz zu
dem, was der Kollege Gysi vorgetragen hat, ist zu sa-
gen: Wer ein einheitliches, gesamtdeutsches Rentensys-
tem will – dieses wird ja von allen Beitragszahlerinnen
und -zahlern akzeptiert, weil es gerecht ist –, der darf
Sonderversorgungssysteme und Sonderregelungen nicht
neu auflegen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat jetzt der Kollege Ottmar Schreiner von

der SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Ottmar Schreiner (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich

will zunächst als Vorbemerkung sagen, dass die Renten-
überleitung in den frühen 90er-Jahren, aus meiner Sicht
jedenfalls – ich war damals von sozialdemokratischer
Seite gemeinsam mit Regine Hildebrandt und Rudolf
Dreßler beteiligt –, einen herausragenden Beitrag zum
sozialen Frieden im vereinigten Deutschland geleistet
hat.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU und der 
FDP)

Das kann man sagen, wohl wissend, dass es in der Folge
zu einer Reihe von Härtefällen und einer Reihe von Wi-
dersprüchen gekommen ist, die zum allergrößten Teil an-
gesichts der enormen Komplexität des Themas und an-
gesichts der Eile, in der das Thema damals
parlamentarisch abgearbeitet werden musste, nicht ver-
meidbar waren.

(Dr. Martina Bunge [DIE LINKE]: Herr
Schreiner, Sie haben damals auch manchmal
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bei Herrn Seehofer nachgefragt: „Muss das so
sein?“!)

– Bitte? Ich habe nicht ganz verstanden, was Sie gesagt
haben.

(Anette Kramme [SPD]: Sie soll eine Frage 
stellen!)

Wollen Sie eine Frage stellen? Das geht ja schon früh
los.

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Die Zwischenfrage ist bereits genehmigt.

Dr. Martina Bunge (DIE LINKE):
Herr Schreiner, ich habe eine sehr hohe Achtung vor

Ihnen, weil ich weiß, dass Sie damals, als im Deutschen
Bundestag in Bonn über die Rentenüberleitung beraten
wurde – ich habe dabei in der hinteren Reihe gesessen –,
als Experte bei dem damaligen Staatssekretär Seehofer
häufig nachgefragt haben: Herr Seehofer, wie war das in
der DDR? Muss man heute diese Regelung so fällen? –
Da hat Herr Seehofer häufig gesagt: Nein, man muss das
nicht so machen; das ist Ihre politische Entscheidung. Es
waren dann nicht Sie, sondern andere, die gesagt haben:
Nein, das muss man so machen, weil das Privilegien des
Ostens waren. Dieses Argument kam vor allen Dingen
von der CDU- und FDP-Seite. Können Sie bestätigen,
dass es damals so war,

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Lassen Sie sich
nicht vereinnahmen! – Maria Michalk [CDU/
CSU]: Lassen Sie sich nicht vereinnahmen!
Sie waren viele Jahre an der Regierung!)

dass Sie dies hinterfragt haben und auch nicht mit allem
einverstanden waren?

Ottmar Schreiner (SPD):
Nein. Ich habe eben ganz bewusst gesagt, dass das

Thema damals eine ganze Menge Konfliktstoff in sich
barg. Dieser besteht zum Teil, wie man an der heutigen
Debatte sieht, bis in die Gegenwart. Das ist angesichts
der enormen Komplexität und des hohen Schwierigkeits-
grads, zwei in Teilen sehr unterschiedliche Rentensys-
teme zusammenzubringen, auch nicht verwunderlich.
Das geschah übrigens in der Regel auf der Basis der
westdeutschen gesetzlichen Rentenversicherung, ob-
wohl auch einige von uns der Meinung waren, man
müsse einige damals im DDR-Rentensystem vorhandene
Ansätze, die durchaus mit dem westdeutschen System
zusammenführbar gewesen wären, stärker berücksichti-
gen. Das gilt insbesondere für die Verankerung von Min-
destrenten im System; das ist nicht in dem Maße erfolgt,
wie wir uns das vorgestellt hatten. Das ist ein Beispiel;
ich könnte Ihnen eine Fülle von weiteren Beispielen nen-
nen.

All das hält mich nicht davon ab, in der Gesamtbe-
wertung zu sagen: Die Zusammenführung der Systeme
auf der Grundlage der gesetzlichen Rentenversicherung
stellt einen großartigen Beitrag zur Wahrung des sozia-
len Friedens im gemeinsamen Deutschland dar, zumal

wir Anfang der 90er-Jahre große Probleme auf dem ost-
deutschen Arbeitsmarkt mit denkbar unkalkulierbaren
Folgen hatten. Insofern war die Rentenversicherung ein
Stabilisierungsfaktor. Das sollte sie auch zukünftig blei-
ben.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wenn man sich die Anträge der Linkspartei anschaut,
so stellt man fest: Diese sind seit geraumer Zeit, auch
wenn es kleine Korrekturen gibt, im Wesentlichen un-
verändert. Ich habe mir das Protokoll der Anhörung vom
30. April 2009 durchgelesen. Diese ist jetzt knapp zwei
Jahre her. Auf diese umfängliche Anhörung des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales komme ich gleich zu-
rück.

Zunächst einmal möchte ich aber sagen, worum es
geht, weil diese Debatte für viele außerhalb des Parla-
ments völlig unverständlich ist. Es geht im Kern um die
Probleme, die bei der Überführung der sogenannten Zu-
satz- und Sonderversorgungssysteme der ehemaligen
DDR in die gesetzliche Rentenversicherung entstanden
sind. Nach meinen Zahlen gab es in der ehemaligen
DDR etwa 61 dieser Zusatz- und Sonderversorgungssys-
teme, die teilweise außerordentlich unterschiedlich aus-
gestaltet waren. Es gab Systeme mit einer Beitrags-
pflicht, und es gab Systeme ohne Beitragspflicht. Es
bestand also eine extrem unübersichtliche Situation, was
die Gesamtheit dieser Zusatz- und Sonderversorgungs-
systeme anbelangte.

Daraus mussten sich Probleme ergeben, weil natür-
lich Kernelemente der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, in die diese Sondersysteme überführt worden sind,
zu beachten waren. Darunter fielen die starke Beitrags-
abhängigkeit der Leistungen und die Begrenzung der
Anwartschaften entsprechend der Beitragsbemessungs-
grenze. Es war völlig klar, dass Besonderheiten der so-
zialrechtlichen Absicherung in der DDR nicht in dem
Maße berücksichtigt werden konnten, wie das für einige
Beteiligte wünschenswert gewesen wäre. Ebenso war
klar, dass es sozialpolitisch nicht in jedem Fall unbe-
denklich war, so zu handeln, weil damals die DDR-Bür-
ger wesentliche Entscheidungen in ihrem privaten und
beruflichen Leben mit Blick auf rentenrechtliche Rah-
menbedingungen getroffen hatten. Eine Reihe von soge-
nannten Härten wurde in der Folge durch die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts ausgeglichen. Ich
sage hier in aller Klarheit für die SPD: Falls dennoch in
einzelnen Bereichen Unterversorgung aufgrund der da-
maligen Maßnahmen besteht, sind wir gerne bereit, den
Handlungsbedarf zu prüfen und die Probleme sehr
schnell abzuarbeiten.

(Beifall bei der SPD)

Was bei der Anhörung aufgefallen ist, ist Folgendes:
Es ist von den Vertretern der Linkspartei gesagt worden,
die Sachverständigen, die sich damals gegen die Vor-
schläge der Linkspartei ausgesprochen haben, seien die
Sachverständigen der anderen Fraktionen. Da machen
Sie es sich viel zu einfach. Der Deutsche Gewerkschafts-
bund, die Sozialverbände und die Deutsche Rentenversi-
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die in schlecht bezahlten Niedriglohnsektoren gearbeitet
haben, und Lösungsversuche stoßen bei der SPD auf
ausgesprochen große Sympathien.

(Beifall bei der SPD)

Ich will dazu einen Kollegen der CDU zitieren, und
zwar den Kollegen Karl-Josef Laumann. Er ist inzwi-
schen Fraktionsvorsitzender der CDU im nordrhein-
westfälischen Landtag und gleichzeitig Chef der Christ-
lich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft. Ich schätze
den Kollegen Laumann sehr. Er hat vor kurzer Zeit die
Einführung der Rente nach Mindesteinkommen gefordert.
Er sagte, ein Durchschnittsverdiener müsse 27 Jahre in
die Rentenkasse einzahlen, um die Grundsicherung zu
bekommen.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Sehr 
richtig!)

Das sei nicht leistungsgerecht. Wer Jahrzehnte einge-
zahlt habe, müsse mehr bekommen als jemand, der nie
Beiträge überwiesen habe. Dazu kann ich nur sagen:
Bravo! Das ist völlig richtig. – Der Grundsatz „Leistung
muss sich lohnen“ ist doch das Mantra, das die FDP pau-
senlos vor sich herträgt. Der Grundsatz „Arbeit muss
sich lohnen“ muss für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer und auch später bei der Rente gelten. Das ist
doch völlig unbestritten.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU, der FDP und des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Die Bekämpfung drohender Altersarmut, und zwar
nicht erst die im Jahr 2030 drohende Altersarmut, ist
– über die 19 Anträge der Linkspartei hinaus – die ei-
gentliche Herausforderung. Ich zitiere aus Welt Online
von gestern Morgen:

Altersarmut wächst in Berlin rapide. 
In Berlin leben immer mehr ältere Menschen, und
die Älteren werden immer ärmer. Im Jahr 2009 wa-
ren in der gesamten Stadt mehr als 57 500 Men-
schen darauf angewiesen, zusätzlich zu ihrer Rente
eine Leistung der Sozialhilfe vom Staat zu bekom-
men.

Die Rentenarmut wächst rapide. Das ist mit Ergebnis ei-
ner Politik, die den Niedriglohnsektor – prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse – systematisch ausgeweitet hat.

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Durch Ihre Poli-
tik in Berlin!)

– Es mag sein, dass auch wir da beteiligt waren.

(Dr. Gesine Lötzsch [DIE LINKE]: Agenda 
2010!)

Ich sage Ihnen nur: Wer erkannt hat, dass das ein Fehler
war, und ihn korrigieren will, ist mir tausendmal lieber
als Leute, die mit dem Kopf durch die Wand wollen, wie
Sie, Herr Kolb.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg.
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Ich sage Ihnen nochmals: Der beste Beitrag zur Be-
kämpfung drohender Altersarmut ist es, Menschen für
anständige Arbeit anständig zu entlohnen. Das gilt für
Ostdeutschland, aber auch für Westdeutschland. Wir
wissen aus den Zahlen, die wir haben, dass in absehbarer
Zeit 30 bis 40 Prozent der Männer in Ostdeutschland
eine Rente unterhalb der Grundsicherung erwartet. Bei
den Frauen sind die Zahlen noch deutlich höher. Wir
kennen Zahlen aus Westdeutschland, nach denen sich die
Situation dort nicht ganz so dramatisch darstellt, wir es
aber auch dort mit wachsender Altersarmut zu tun be-
kommen.

Es ist kein Leben in Würde, wenn Menschen, die
jahre- und jahrzehntelang in die Rentenversicherung ein-
gezahlt haben, im Alter von der Sozialhilfe leben müs-
sen. Deshalb besteht hier dringender Reformbedarf, weit
über die 19 Einzelpositionen aus den Anträgen der Lin-
ken hinaus.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir von der SPD haben uns vor einiger Zeit dazu ent-
schieden, eine Kommission mit dem vorrangigen Ziel
einzusetzen, Vorschläge für die Bekämpfung der drohen-
den Altersarmut zu entwickeln.

(Dr. Heinrich L. Kolb [FDP]: Das tut die Re-
gierung auch!)

Bei der einen oder anderen Frage werden die Probleme,
die von der Linken dargestellt worden sind, mit aufge-
griffen; das liegt auf der Hand.

Lassen Sie mich zum Abschluss eine Bemerkung zu
einem Thema machen, das in keinem unmittelbaren Zu-
sammenhang zu dem steht, worüber wir heute beraten.
Gleichwohl bin ich der Meinung, dass dieses Thema für
alle Mitglieder des Hohen Hauses beschämend ist. Es
geht um die Art und Weise, wie wir in den letzten Jahren
und Jahrzehnten rentenpolitisch mit ehemaligen DDR-
Flüchtlingen umgegangen sind. Das ist wahrlich kein
Ruhmesblatt der deutschen Rentenpolitik.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU, der LINKEN und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Hier geht es zu erheblichen Teilen um Menschen, die bei
Gefahr für Leib und Leben die damalige DDR verlassen
haben. Es waren Menschen, die teilweise mit erhebli-
chen Repressalien fertigwerden mussten und sich ent-
schieden hatten, das Land zu verlassen. Die ehemaligen
DDR-Flüchtlinge sind durch die Überleitungsgesetzge-
bung Anfang der 90er-Jahre deutlich schlechter gestellt
worden. Vorher sind sie nach dem sogenannten Fremd-
rentengesetz behandelt worden und hatten sich – ähnlich
wie andere aus der ehemaligen DDR – auf den Fortbe-
stand dieser Regelung zu ihren Renten verlassen. Da
sind sie bitter enttäuscht worden. Teilweise mussten sie
mit Einkommensminderungen von mehreren Hundert
Euro rechnen. Ich glaube, es stünde dem ganzen Haus
gut an, bei dieser Frage alsbald zu einer vernünftigen
Lösung zu kommen.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
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wesen. Wir kämpfen dafür, dass der entsprechende Lohn
sofort ausgezahlt wird. Wir verweisen nicht auf die Zu-
kunft.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Auch daran wird die Ungerechtigkeit des DDR-Systems
deutlich. Diese Ungerechtigkeit wollen Sie, verehrte
Kolleginnen und Kollegen von der Linken, im deutschen
Rentensystem fortführen. Auch deshalb lehnen wir diese
Anträge ab.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Heute wurde wieder vorgetragen, dass es zukünftig
mehr Altersarmut geben würde. Natürlich gilt es, das zu
beachten, und natürlich lohnt es sich auch, sich damit
auseinandersetzen. Ich möchte aber daran erinnern: Ich
komme aus einem Landstrich, in dem die Löhne nach
dem Zweiten Weltkrieg grundsätzlich niedrig waren. Er
ist ausschließlich landwirtschaftlich geprägt, ohne indus-
trielle Arbeitsplätze. In Niederbayern fand der Auf-
schwung erst in den 70er-/80er-Jahren statt. Letztendlich
würde das bedeuten, dass in diesem Landstrich alle
Menschen der Altersarmut anheimgefallen sind, weil in
den Jahrzehnten nach dem Krieg nur geringe Löhne er-
wirtschaftet werden konnten. Es gab Perioden, in denen
in einzelnen Landkreisen eine Arbeitslosigkeit von
40 Prozent und mehr geherrscht hat, insbesondere im
Winter, weil mit der Landwirtschaft viele Saisonberufe
verbunden sind. Trotzdem hat unser Rentensystem es zu-
stande gebracht, dass wir keine höhere Altersarmut zu
verzeichnen haben als vielleicht das Ruhrgebiet. Das
zeigt sehr deutlich, dass die beste Grundlage gegen Al-
tersarmut in unserem Land Arbeitsplätze sind. Es lohnt
sich, hier dafür einzutreten.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Geringere Rentenansprüche sind oft verbunden mit
hoher Arbeitslosigkeit, wie sie zum Beispiel in der Ver-
gangenheit bei Rot-Grün geherrscht hat. Damals gab es
5 Millionen Arbeitslose, heute sind es nur noch 3 Millio-
nen Arbeitslose; aber auch das sind 3 Millionen Arbeits-
lose zu viel. Deshalb ist es hier mitentscheidend, nicht
bessere Versprechungen gegenüber den Menschen zu
machen, sondern daran zu arbeiten, dass wir Arbeits-
plätze, dass wir sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gungsverhältnisse haben, durch die die Menschen hohe
Rentenansprüche erwerben.

Ein Letztes, verehrte Damen und Herren. Kollege
Schreiner hat auf ein Problem hingewiesen, das mit dem
Fremdrentengesetz und den Flüchtlingen aus der ehema-
ligen DDR und der damit verbundenen Bewertung dieser
Zeiten zu tun hat. Wir haben entsprechende Petitionen
im Bundestag. Es gilt, diese Petitionsverfahren abzuwar-
ten. Ich glaube nicht, dass wir dies so einfach lösen kön-
nen. Wir müssen aufpassen, dass wir keine neuen Tatbe-
stände der möglichen Ungerechtigkeit schaffen. Deshalb
gilt für uns, dies alles sehr sachgerecht zu beurteilen,
aufzunehmen und natürlich auch in einem parlamentari-
schen Verfahren darüber zu diskutieren. Hier sind alle
eingeladen, weiterhin, wenn es notwendig und möglich

ist, an gerechten Lösungen in unserem Rentensystem
mitzuarbeiten.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat jetzt der Kollege Frank Heinrich von der

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

Frank Heinrich (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und

Kollegen! Ich bin sehr dankbar, dass ganz am Anfang
der Debatte ein Kollege von mir, Herr Rehberg, mit fol-
gender Frage begonnen hat: Woher kommen wir? In der
ganzen Debatte sind wir immer wieder zu dieser Frage
zurückgekehrt. Wo beginnt denn die Überleitung, die im
Titel dieser Debatte steht? Ich möchte den Bogen span-
nen. Bei einer Überleitung denkt man an eine Brücke.
Wenn es ein Woher gibt, dann muss es auch ein Wohin
geben. Ich bin dankbar, dass Sie, Frau Lazar, gesagt ha-
ben: Wir wollen eine Perspektive, wohin das führen soll.

Zu den Anträgen von Ihnen, von den Linken, ist viel
gesagt worden, nicht erst heute und, wie Kollege Kolb
gesagt hat, wahrscheinlich nicht zum letzten Mal. Die
19 Anträge sind unseres Erachtens nicht im ureigensten
Interesse der Gruppen, für die Sie hier sprechen. Das
Vorgehen wird kaum einer der Gruppen – manche sagen
uns das sogar – gerecht. Da wird instrumentalisiert, und
es riecht nach seltsamen Motiven. Herr Gysi, wenn Sie
hier sagen, dass der Grund, keinen Antrag bezüglich der
Flüchtlinge zu stellen, der ist, dass diese gern gemein-
sam etwas machen wollen, dann muss ich darauf hinwei-
sen, dass ich das auch schon von anderen Gruppen ge-
hört habe. Diese dürften Sie dann auch nicht vertreten.

Am Ende kann die Linke letztlich allen diesen Grup-
pen sagen, dass sie sich für sie eingesetzt hat. Frau
Schmidt, Sie haben vollkommen recht: Das ist ein Stück
weit Populismus. Wir hören – wir haben miteinander da-
rüber gesprochen – aus den Gruppen andere Einstellun-
gen dazu. Es ist inzwischen zur Genüge gesagt worden,
dass es eine große gesellschaftliche Leistung ist, die ih-
resgleichen sucht. Die Komplexität der Lösung, die dann
noch nötig sein kann, kommunizieren Sie nicht, weil es
viel zu schwierig ist, das in drei Sätzen zu sagen. Herr
Schreiner, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Da sind
die 63 Zusatz- und Sonderversorgungssysteme. Da ist
die juristische Realität, die vielem davon im Weg steht.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsmä-
ßigkeit bestätigt. Die UN-Menschenrechtskommission
ist damit befasst worden und hat dem Ganzen stattgege-
ben. Der Europäische Gerichtshof hat gesagt: Das ist so
nicht widersprüchlich. Es gibt die Grundsätze des Bun-
dessozialgerichts und rentenrechtliche Regelungen im
SGB. So viele Dinge muss man dazusagen, wenn man
solche einfachen Forderungen – polemisch, wie ich
meine – nutzen möchte.


